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Studienordnung 

für den Studiengang Französisch 

an der Universität Düsseldorf 

mit dem Abschluß 

Erste Staatsprüfung für das Lehramt 

für die Sekundarstufe II 

vom 9. 6. 198 7 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 lmd des § 85 Abs. 1 des G2setzes über die 

wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Wi.ssllG) 

vom 20 . Nover.iber 1979 ( GV. NW. S. 9 26) , zuletzt geändert durch G2set z 

vom 17. Dezernl~r 1985 (GV.NW. S. 765), hat die Universität Düsseldorf 

die folqencle Studienordnung erlassen: 

Inhaltsübersicht 

§ G2ltlU1gsbereich 

§ 2 Qualifikation 

§ 3 Studienbeginn 

§ 4 Regelstudienzeit, Regelstudiendauer lU1d Umfang des Studiwns 

§ 5 Ziel des Studiums 

§ 6 Inhalte des Studiums 

§ 7, Umfang der Studienrereiche 

§ 8 Aufbau des Studiums 

§ 9 Sc:hulpraktische Studien 

§ 10 Lehrveranstaltungsarten, Vermittlungsforrren 

§ 11 Abschluß des Gnmdstudiums 

§ 12 Hauptstudium und Zulassung zur Prüfung 

§ 13 Studienplan 

§ 14 Studienberatung 

§ 15 Inkrafttreten, Veröffentlichlll1g, Geltungsbereich 

Anhang: Studienplan 
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§ 1 Celtungsbereich 

Diese Studienordnung regelt ~ auf der Grundlage des Gesetzes über die 
Ausbildw1g für Lehrämter an öffentlichen Schulen (1.ehrerausbildWigs­
gesetz - LABG) in der Fassung der Bekanntniachung vom 28. August 1979 
(GV.NW. S. 586), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 1984 
(GV.NW. S, 370), und der Ordnoog der Ersten Staatsprüfungen für Lehr­
ämter an Schulen (Lchramt3prüfWigsordnuna- LPO) in der Fassung der Be­
kanntm:i.chWig vum 18. Noverrbe:c 1985 (GV.NW. S. 777), geändert am 20. Juni 
1986 (GV.NW. S. 529) - das Studium im Fach Französisch für das Lehramt 
der Sekundarstufe II an der Universität Düsseldorf mit dem Abschluß 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt fiir die Sekundarstufe II. 

§ 2 Qualifikation 

( 1) Die Qualifikation für das Studium wird durch ein Zeugnis der 
Hochschulreife (allgerreine Hochschulreife oder einschlägig fach­
gebundene Hochschulreife) nachgewiesen. 

(2) Darüber hinaus werden Lateinkenntnisse gemäß den Best.imnungen 
der LPO vorausgesetzt. Sie \..erden als Latinum entv.eder durch 
das Zeugnis der Hochschulreife oder durch das Zeugnis über eine 
Erv.eiterungsprüfung zum Abiturzeugnis gemäß der Ordnung des Kultus­
ministeriums vom 2. April 1985 (Gl\ßl.NW. S. 287) nachgewiesen. 
Die Lateinkenntnisse müssen , bis zum Beginn des Hauptstudiums nachgewie­
sen werden. Daneben sind Kenntnisse in einer zv..eiten roffi311ischen 
Sprache erforderlich, die bis zum Beginn des Hauptstudiums zu 
erv.erben sind (vgl. § 11). 

§ 3 Studienbeginn 

Das Studium kann in ein<.:~m Winterserrester oder in einem Somnerserrester 
auf genomren werden. 

§ 4 Regelstudienzeit, Rr::.g~_lstudicndauer und Umfang des Studiums 

( 1) Die Regelstudienzeit umfaßt ejne Regelstudiendauer von 8 Serrestern 
und die Prüfungszeit gemäß den Bestimnungen der LPO (§ 36 Abs.5 LPO). 

( 2) [er Studiengang im Pflicht- I W.=ihlpflicht- und Wahlbereich reträgt 
etwa 68 Serresterwochenstw1den (SWS) ; davon entfallen auf den Pflicht­
und Wahlpflichtbereich 54 SWS. Hinzu kormEn 2 SWS für schulpraktische 
Studien, falls sie im Fach Französisch absolviert werden. 
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§ 5 Ziel des Studiilll1S 

Ausbildungsziel des Studiengangs Französisch (Sekundarstufe II) ist 
die Erste Staatsprüfung für das Lehramt der Sekundarstufe II. Gemäß 
§ 3 Abs. 2 LPO soll durch die Erste Staatsprüfunq festqestellt werden, 
ob der Kandidat die f achwissenschaftlichen und f achdidaktischen Kennt­
nisse besitzt, deren er redarf, um als Lehrer an öffentlichen Schulen 
den Unterricht ordnungsgemäß zu erteilen. Das Studilun dient dem En.~rb 
dieser Kenntnisse und FäJügkeiten.Neben der Ersten StaatsprÜfung für 
das Lehramt der Sekundarstufe II kann außerdem - in einer gesonderten 
Prüfung - die Erste Staatsprüfung für das Lehramt der Sekundarstufe I 
abgelegt v..erden (vgl. § 12 Abs. 2) • 

§ 6 Inhalte des Studiums 

( 1) Das Studium des Studiengangs Französisch (Sekw1darstufe II) 
gliedert sich in folgende Bereiche: 

A Sprachwissenschaft 
B Literaturwissenschaft 
C Fachdidaktik 
D Sprachpraxis 
E Landesklmde 

Außerdem kormen schulpraktische Studien hinzu. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Bereiche untergliedern sich li1 folgende 
Teilgebiete: 

A Spra'chwissenschaf t 
1 Theorien, M:xielle, M2thoden 
2 Beschreibungsebenen der französischen Sprache 
3 Anv..endungsbereiche und interdisziplinäre Beschreibungsaspekte 

• 4 Historische Aspekte der französischen Sprache 
5 Regionale, soziale und funktionale Asr,:ekte der französischen 

Sprache 

B Literaturwissenschaft 
1 Theorien, M:xlelle, M2thoden 
2 Gattungen und Forrren 
3 Französische Literatur von den Anfängen bis etwa 1630 
4 Französische Literatur von etwa 1630 bis zur Gegenwart 
5 Autoren und W2rke 

C Fachdidak+- ik 
1 Theorien, Mxlelle, M2thoden 
2 Curriculum Französisch 
3 Lehr- und Lernprozesse: Sprache im Französischunterricht 
4 Lehr- und Lernprozesse: Literatur im Französischunterricht 
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(3) Eine Lehrveranstaltung kann rrehreren Teilgebieten und Bereichen 
zugeordnet werden. Die Zuordnung der einzelnen Lehrveranstaltungen 
wird je1";;;:;ils in den Serresterankündigungen bekanntgemacht. Für den 
Nach1,,,eis des ordnungsger!Bßen Studiums und für den Erwerb von Leistungs­
nachweisen kann eine Lehrveranstaltung nur einnul angerechnet werden. 

( 4) Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen Studiums sind Studien 
in je 3 Teilgebieten der Bereiche A und B nachzll't.eisen, ferner 
Studien in einem 'Teilgebiet des Bereichs C sowie Studien in den 
Bereichen D und E. 
Die Landeskunde ( Civilisation frarn;aise; E ) ist in der Regel in die 
Veranstaltunqen der Bereiche A-D integriert. 
Die FachdidaJ<tik kann in die ,Veranstaltungen der Bereiche A, B und E 
integriert werc1en. 

Die genannten Bereiche sind während des gesamten Studiums bei der Auswahl 
der Lehrveranstaltungen folgendermaßen zu berücksichtigen: 

( 1 ) Das Grundstudium umfaßt ebva 38 SWS. Davon sind im sprachwissenschaft­
lichen 8-10 und im l:iteraturw'issenschaftlichen Bereich 8-'10 (insgesamt 
18 SWS}, in Sprachpraxis 18 SWS obligatorisch. 

(2) Das Hauptstudium umfaßt etwa 30 SWS. Davon sind im sprach- und litera­
turwissenschaftlichen sowie im fachdidaktischen und landeskundlichen 
Bereich insgesamt 14 SWS obligatorisch (im Bereich der Sprach- und 
Literaturwissenschaft mindestens je 4). In der Sprachpraxis sind 4 SWS 
obligatorisch, Hinzu ko:rnrren mindestens 12 SWS in freier Wahl. 

§ 8 Aufbau des s-::.udiums 

D3r Studiengang Französisch (Sekundarstufe II) gliedert sich in ein Grund­
studium ('JDn in der Regel 4 Semestern Dauer) und in ein Hauptstudium . 

• 

( 1) Grun(1studium 

Das Grundstudium soll die grundlegenden Inhalte und M8ilicx'len des 
Französischstudiums für das Lehramt in der Sekundarstufe II ver-
mi. tteln. In den einzelnen Bereichen wird unterschieden nach Pflicht­
veranstaltungen (26 SWS) , Wahlpflichtveranstaltungen ( 10 SWS) und 
Wahlveranstaltungen (:2 SWS) (VgL § 10) , 

Die Serresterwochenstw1den verteilen sich folgendermaßen auf die 
einzelnen Studienbereiche~ 
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Im Studienbereich Sprachwissenschaft sind die "Einführung in das 
StudillTil der romanischen Sprachwissenschaft" (2 SWS) sowie "Fran­
zösisch des Mittelalters I/II" (s1.xachwissenschaftlichPr Anteil) mit 
2 SWS PflichtveranstaltW1gen. Die v..eiteren 4-6 SWS, davon mindestens 
1 Prosemin.:ir r:üt Leistungsnachv..eis (2 SWS) und mindestens 1 Vor­
lesung (2 SWS) sind Wahlpflichtveranstaltungen. Der Student soll 
außerdem einen SchVJerpunkt entv.eder in Literaturwissenschaft oder 
in Sprachwissenschaft bilden. Wird der Schwerpunkt in Sprachwis­
senschaft gebildet, ist ein v:eiteres Proseminar mit Teilnahrreschein 
(2 SWS) erforderlich (Vgl.§ 11). 

Im Studienbereich Literaturwissenschaft sind die "Einführung in 
das Studium der rom:mischen Literaturwissenschaft" (2 SWS) sowie 
"Französisch des Mittelalters I/II" (lH_craturwissenschafllicher Anteil) 
mit 2 SWS Pflichtveranstaltungen. Die v.eitcren ~-6 SI-VS, davon miJ1de-
stens 1 Proseminar rrü t Leistungsnachweis (2 Sl.YS) tmd mindestens 1 Vor­
lesung ( 2 SWS) sind Wahlpflichtveranstai tLmqen. Der Student soll 
außerdem l?·inen Schv.erpunkt entw::der in Literaturwissenschaft ocier in 
Sprachwissenschaft bilden. Wird der Schw::rpunkt in Literaturwissenschaft ge­
bildet, ist ein 1N12iteres Proseminar mit Teilnahrreschein (2 SWS) er­
forderlich (Vgl.§ 11). 

Im Studienbereich Sprachpraxis sind alle Veranstaltungen Pflichtver­
anstaltungen. 
Dazu gehören: Phonetique frani;:aise et contrasti ve ( 2 SWS l 

Granmüre franc;:aise et contrastive I (2 SWS) 
GrarTIITBire frarn;aise et contrastive II (2 SWS) 
Cornprehension et expression I (2 SWS) 
Corrprehension et expression II (2 SWS) 
Thffie I ( 2 SWS) 
Version I (2 SWS) 
2. rormnische Sprache (4 SWS) 

Der Studierende des Studiengangs Französisch soll - in der Regel 
nach dem Grundstudium - einen zusamrenhängenden Studienaufenthalt 
von mindestens vier r.bnaten im französischen Sprachraum durchfiih­
ren. In besonderen Fällen ist eine Aufteilung in einen zv.Bi- und 
einen dreirronatigen Aufenthalt rrC.glich. 

Im Hauptstudium ist eine SchW2rpunktbildung in der Sprachwissenschaft 
oder in der Literaturwissenschaft rn'.:'.glich.Die Ubersetzungskurse (4 SlvS) 
silld Pflichtveranstaltungen, die Exarrenskurse ( 4 SIYS) sowie weitere 8 SWS 
sind Wahl veranstal tung'en, die der SchW2rpunktbildung dienen. Diese Ver­
anstaltungen können aus den Bereichen A-E frei gewählt werden. 

Alle weiteren Veranstaltungen fallen in den Bereich der Wahlpflicht (14 SWS). 
Die SerresterwDChcnstunden in den Bereichen der Wahlpflicht- w1d Pflicht­
veranstaltLmgen verteilen sich folgenderuiaßen: 
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Im Studienbereich Sprachwissenschaft sind mindestens ein sprachwissen­
schaftlirhes lla.uptseminar (2 SWS) und eine sprachwissenschaftliche Vor­
lestu19 (2 SWS) zu besuchen. Außerdem sind entv.eder im Bereich A (Sprach­
wissenschaft) oder im Bereich B (Literaturwissenschaft) 2 SWS (Haupt­
seminar oder Vorlesung) zu besuchen. 

Im Studienbereich Literaturwissenschaft sind mindestens ein literatur-
wissensch::iftliches Hauptsenunar (2 SWS) und eine literaturwissenschaft­

liche Vorlesung (2 SWS) zu besuchen. Außerdem sind entv.eder im Bereich 
B (Litxraturwissenschaft) oder im Bereich A (Sprachwissenschaft) 2 SWS 
(Hciuptseminar oder Vorlestmg) zu besuchen. 

Im Studienbereich Fachdid.aktik ist eine fachdidak.tische Veranstaltlmg 
zu r.Jec_;uchen. Im übrigen wird auf § 6 Abs. 3-4 verwiesen. 

Im Studienbereich Sprachpraxis sind fo19ende Veranstaltungen Pflicht­
veranstaltlmgen: 'I'herre II (2 SWS), Version II (2 SWS) . 

Im Studienl:ereich Landeskunde ist eine landeskundliche Veranstaltung zu 
besuchen. Im übrigen wird auf § 6 Abs. 3-4 verwiesen. 

s 9 Sc!mJprc1ktische Studien 

( 1 ) In das fachwissenschaftliche Studium sind schulpraktische Studien im Um­
fang von 2 SWS einzubeziehen, die im Fach Französisch oder in einem an­
deren Studienfach abgeleistet werden kämen. Sie sollen dem Studierenden 
Ejnblick in den Schulalltag und die Unterrichtswirklichkeit vermitteln. 
Die schulpraktischen Studien im Fach sind während des Hauptstudiwns ab­
zuleisten (vgl. § Sa der LFO). 

(2) Zur lnforrration über die Organisation der schulpraktischen Studien im 
Fach Französisch v..icndet sich der Studierende an das Praktikumsbüro des 
Erziehungswissenschaftlichen Instituts der Universität Düsseldorf. 

(3) Studierenden, die im Rahrren eines Auslandsaufenthaltes als Frerrdsprachen­
assistenten in einem französischsprachigen Land tätig war0n, wird diese 
Tätigkeit als schulpraktisches Studium anerkannt. 

§ 10 Lehrveranstaltungsarten, Venni ttlungsforrren 

( 1) Die angebotenen Lehrveranstaltungen sind enbveder als Pflichtveranstal­
tungen, Wahlpflichtveranstaltungen o:ler Wahlveranstaltungen zu werten. 
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Pflichtveranstaltungen sind alle Lehrveranstaltungen, die n,-:ich der 
Prüfungs- oder Studicnordmmg für den erfolqreichen /\bschluD des 
Studiums erforderlich sind und nicht durch andere ersetzt werden 
körmen. Wahlpfl ich tveranstal tw1gen sind Lehrveranstaltungen, die 
der Student nach Ma.ßgal-x:: der Prüfungs- cx:ler Studienordnung aus ei -
ner testimntcn GrLIPf->e von Lehrverilllstaltungen auszuwählen hat.. Wahl -
vcranstaltungen können nach Dclieben frei gewählt v.erden. 

( 2) Die Lehrveranstaltungen werden in folgenden Fornen angeboten: 

VorlesW1gen tehandeln Gegenstandsbereiche unter Darlegung der 
jev~iligen Forschw1gslage sowie der W1terschiedlichen Auffas­
sungen in der Forschung. Sie sollen den Studierenden den Zugang 
zum jev.ciligen Gegc;nstandsl~reich erschließen und ihm die eigen­
ständige Vc,rtieftmCJ der Kenntnisse errröglichen. 

Einfühnmgsvcnmst::tl ttu10cn sollen den Studierenden der Anfangs­
scrrcster litcraturwL:..;enschaftlichc und sprachwissenschaftliche 
lllx:rblicke und Grw1dkenntnissc vermitteln. 

llbungen dienen der Einubung und ~itenmg von praktisch:~n Fer­
tiqkeitcn in den einzelnen Studientcreichen. 

4 . Proseminare (PS) 

Proseminare dienen vornehmlich dem exerrplarischen Studium eines 
Tcilqebietes des Faches, \.\Obei die Arn~ndung der ~thoden und 
die Einübung in wissenschaftliches Arbeiten im Vordergnmd stehen. 

Hauptseminare sind Veranstaltungen, die d.P..Jn forschilllgsorientier· 
ten I.12men dienen. Sie behandeln Teilgebiete, wissenschaftliche 
tmd rrethodische Problc~ des Faches und förde111 vornehmlich die 
selbstsUindige Applikation tmd den Transfer der im Grundstudium 
erv.Drbenen Fähigkeiten. 

Oberseminare/Kolloquien sind Veranstaltungen für Fortgeschrit~ 
tene und setzen in der Regel den erfolgreichen Besuch eines Haupt­
seminars voraus. Sie dienen vorniegend der Diskussion von For·· 
schungsproblerren des Faches. 

7 · ~hulef~~~~~-Y~E~~~H~gen 

Vgl. § 9 Abs. 1 und 2. 

- 9 -
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§ 11 Abschluß des Grundstudiwns 

( 1) Zwn Nach1M2is des erfolgreichen Abschlusses des Grundstudiurns 
geooß § Sb LPO gehören: 
Ein ordnungsgemäßes Studirnn im Umfang von mindestens 38 SWS 
sowie die folgenden Leistungsnach'M::!ise (LN) und Teilnahnescheine 
(TS): 

LN: Proseminar Sprachwissenschaft 
Proseminar Literaturwissenschaft 
Französisch ces Mittelalters .II 
2. rormnische Sprache 
Phonctique/ GrillTllluire II 
Expression et conprehension II 
Tl»2rre I/ Version I 

TS: Einführung in das Studü.un der ronk::11üschen Literaturwissen­
schaft (flir Studenten des Faches französisch) 
EinfiUrrung in dJ.s Studüun der ronk::tIÜschen Sprachwissenschaft 
(für '~tudcntcn des Faches frunzösisch) 
Proseminar Sprach-~ oder Litccraturwissenschaft 

Die Leistungsnachweise werden aufgrund von individuellen Lei­
stungen ausgestellt. Teilnahrreschcine erfordern die regelmäßi­
ge und Jkti.ve Teilnahne an den Lehrveranstaltungen. 

(2) Das erfoloreich abgeschlossene Grundstudium wird vom geschäfts­
:c.:-ircnJcn ~;:;itc;r C.:.2s :Ror.:....t.'1isd•cn Scncincrrs der l?hilosoohischen 
l:'aJ.:ul t:'cit c1.~r Urü versi t~t nii~;sel dnrf bescheinigt. 

§ 12 FIDuptstudiw;. und Zulassimc; zur Prüfung 

( 1) Zu den - für die f'.Eldung zur Ersten Staatsprüf1mg - notv.Bndigen 
Anforde°rungen des Hauptstudiums gehören: 
Ein ordnungsgermßes Studium im Umfang von mindestens 30 sws sowie 
je ein Leisttm0snachv.eis über die erfolgreiche 'I'cilnalure an einem 
Hauptseminar aus den Bereichen Literaturwissenschaft, Sprachwissen-

~ schaf t und einem Fachdidaktikseminar. Die Leistungsnachweise Y.Brden 
aufgrund von individuellen Leistungen ausgestellt. Dafür ist die 
Anfertigung einer schriftlichen Hausarbeit erforderlich (vgl. § Sc 
Abs. 2 der LPO) . 

Zusätzlich zu den drei Leisttmgsnachv.eisen aus dem Hauptstudium 
sind drei qualifizierte StudiennachlM::!ise zu erv.erben, tmd zwar 
einer aus dem Dcreich A oder B und je einer aus den Be:ceichen D 
und E. Die qualifizierten Studiennachv.-eise können in allen Lehr­
veranstaltungen des Hauptstudiums (mit Ausnahme der Vorlesungen) 
aufgrund erfolgreicher Tcilnahrrc erw.::irben v.erden (vgl. § 6 Abs. 3 
und 4). 

(2) Die fleldung und Zulassung zur Ersten Staatsprüfung sowie die 
Durchführung der Prüfung fallen in die Zuständigkeit des Staat­
lichen Prüfungsamt.es, auf dessen Infonm.tionsschriften verwiesen 
wird. Fbenso wird hingewiesen auf die nach § 42 LPO bestehende 
M':X]lichkcit der zusätzlichen Qualifikation für die Sekw1darstufe L 

- 1o -
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Auf der Gnmdlaqe dieser Studienordnw10 ist ein Studienplan aufgestellt 
lITTd als Anhang zu dieser Stuclicno:::-cll}unQ l::>eigefügt. Er tezeichnet die 
f.clrrvcranstaltungen und gibt deren Anzahl und Umfang in Senesterv.ochen--­
stunden an. D2r Studienplan dient den Studierenden als Empfehlung für 
c inen sachgerechten Aufbau des Studiums. 

§ 14 Studienberatung 

( 1) Die ullgeneine Studienteratung erfolgt durch die zentrale Beratungs­
stelle der Universität. 

(2) Die fachspezifische Studient:eratlmg erfolgt durch die Lehrenden des 
RonDnischen Scminu.rs in ihren SprechstLmden. Sie l:icr)it die Studie­
renclL'n inslx?.sondcre in Frc1gen der StudiengestaltWig, der Studien­
Lcchnikcn und c1cr Wahl der Schwerpunkte des Studiengangs. Ihre In­
anspruchi1c1hrre wird allen Studierendcn c~rnpfohlen. 

Diese Stuc1icnordnm1g tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in d~n 
"Amtlichen Bekanntnuchungen der Universiti:it Düsseldorf" in I\rafL 
Gleichzeitig tritt die schulstufenbezogene Studienordrnmq ·- Französisch -
vom 10.12.1976 außer Kraft. 

Die Studienordnung gilt für alle Studierenden, die ihr Studium ab dem 
Serrestcr oufgenomrren hGJ.l:::en, das auf die Veröffentlichung folgt. 

Ausgefertigt'aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrats der Philosophischen 
Fakultät vom 2. 12. 1986 und vom 5. 5. 198 7 und des Senats der Universität 
Düsseldorf vom 19.5.1987 sowie meiner Genehmigung vom 9.6.1987, 
Az.: D 1 14-o7-o2-14 . 

• 

Düsseldorf, den 9.6. 1987 

- 11 -

(Universitätsprofessor Dr. Gert Kaiser) 
- Rektor -
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~)Lll<.Lic1KJnlmmg , 

für den Studicngcmg Italienisch 

ill1 der UnivcrsiUit Düsseldorf 

mit dem Absr::hluß 

Er~~lc Stacilsprl.ifunq für das Lclrr.::unt 

für die Scklu1darstufe II 

Vom 9.6.1987 

l\uf0nukl ck.:s § 2 1"1.bs. 4 w1d dL'S § 85 Abs. 1 des Ccc;ctzcs (fuer die 

wissc-nsdL-1fllicl1cn llochschulcn des L.>ndes Nordrli0in-\\icstfolen (\'lissl!G) 

vn111 20. Nuvcrnl.:x;r 1979 (GV.N\·J. S. 926), zuletzt CJC~ind,~rt durch Gesetz 

VU!ll 17. fl:'zernl.:::cr 1985 (GV.NH. S. 765), hat die UnivcrsiUit Diisseldorf 

dJ<' fulc;c11Jc SLudienordrnUllJ erlassen: 

Inl1a l tsiilx:rsicht 

§ Gcltcingsecrcich 

§ 2 Qucilifikahon 

§ 3 Studicnteginn 

§ 4 fbJclstudicnzcit, Regelstudiendauer und Umfang des Studiums 

§ 5 7,iei' des Studituns 

§ 6 Inhalte des StudiunLs 

§ 7 Umfang der Sludicnl.:creiche 
• 

§ 8 Aufb~iu des Studiums 

§ 9 Schulpraktische Studien 

§ 10 Lehrvcrill1stal tLmgsartc;n, Vennittlungsfonren 

§ 11 Abschluß des Grundstudiums 

§ 12 llauptstudiLun LU1d Zulassung 7tff Prüfunq 

§ 13 Studi~nplan 

§ 14 StudicnLx::r<:iLLmg 

§ 15 InYxc1fltrctcn, Veröffcnllichung, Gcltunysl.:crcich 
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§ 1 CcltLmgsl.:x:;rcich 

Diese Studienordmmg regelt - auf der Grundlage des Gesetzes über die 
l\usbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen (Lchrerausbildw1gs­
qcsctz - UIDG) in der Fassung der Dckanntsrnchung vom 28. August 1979 
(CV.NW. S. 586), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 1984 
(GV.NW. S. 370), und der Ordnung der Ersten Sba.tsprüfW1gen für Lehr­
iimtcr Ll11 Schulen (Lehrc::untspri.ifWlgsordnuno- LPO) in der Fassung der Be­
kL11111b1BchLu1g vom 18. Novcrrber 1985 (GV.NW. S. 777), geändert am 20: JLmi 
1986 (GV. NW. S. 529) - das Studium im Fo.ch Italienisch für das Lehrcirnt 
der SckLmdarstufe II an der Universität Düsseldorf mit dem Abschluß 
Erste SL:latsprüfLmg flh- das Lehramt für die Sekundarstufe II. 

§ 2 QuDlif ik,1tion 

( 1) Die Quulifikation für das Studium wird durch ein Zcuqnis di:cr 
llcx::llschuhcj[c Lillqcrrcinc flochschulrcHc oder einschläqiq fach­
CJL'bLmch_!nc lloc.:hschuln~ l fc) nachgewiesen. 

( 2) Darüber hinaus ~rden Lateinkenntnisse gemäß den Bestirnmun<JCn 
cler Lro vorJusgesetzt. Sie v.erden als LatinLm1 entv..edC"r dtu::c:h 
ms ZeUCJI!iS der Hochschulreife oder durch das Zeugnis über eine 
Erw::.:itenmgsprLifLmg zurn Abiturzeugnis gemäß der Ordnung des J<ultus­
ministeriums vom 2. April 1985 (G.ZillLN\,J. S„ 287) nachcpwiesen. 
Die T_,utcütkennlnissc müssen bis ZLUTI inn des Hauptstudiums nac:hqewie-
c;cn l"-:?rdcn. DanE±en sind Kenntnissee in einer zv,eiten romarüschen · 
Sprc:iche c:rfordcrlich, die bis zwn f"Y?9inn des Hauptstudiums zu 
enxcrten sind (vgl. § 11 ). 

§ 3 Studicnl:::cginn 

Das Studiw11 kann in eü1err. Winterserrester oder in einem Sormerserrester 
aufgenorrrren v.erdcn. 

§ 4 Regelstudienzeit, Pcgelstudienc1c:iuer und Umf~_c,les StudiuITLs 

( 1) Die Regelstudienzeit umfaßt eine Regelstudiendauer von 8 Senestern 
und die Prüflmgszeit gemäß den Bestirmrllngen der LPO (§ 36 Abs. 5 LPO). 

(2) Cer Studiengang im Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahltereich beträgt 
etwa 68 Serrcstervx:x:;henstunden (SWS); davon entfallen auf den Pflicht­
Wld Wahlpflichtt...ereich 54 S1'1S. Hin.zu korrrren 2 SWS für schulpraktische 
Studien, falls sie im Fach Italienisch absolviert ~rden. 

- 13 -
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§ 5 Ziel des Studiums 

l\usbildLmgszi.el des Studiengangs Italienisch (SekW1darstufe II) ist 
die Erste Sta.:i.tspri.ifung für das Lehramt der Sekundarstufe II. G9mäß 
§ 3 Abs. 2 L.PO soll durch die Erste Staatsprüfunq festqestellt v.e-rden, 
ob der K:mdic1.1t die foch\visscnschaftlichen w1d fachdidaktiscb.en Kennt­
nis~>e wsitzt, dcrc!1 er tcd.arf, um als Lehrer an öffentlichen Schulen 
den UnLL:rncht ordnungsq~rnäß zu erteilen. D<is Stucliurn dient dem Erv.erb 
dieser Kenntnisse und Li'.ücrl~ciL1.::n. 

§ 6 Inh.:i.llc des Studiluns 

( 1) D~1s StudiLun des Studicnganqs Italienisch (Sekundarstufe II) 
CJ l icdcrt sich in fol9cndc 1:3creiche: 

A Spro.chwissenschaf t 
B Literaturwissenscmft 
C Fachdic1Jktik 
D Spruchpr<l.xis 
E L:mcle skundc. 

l\ußcrc:lern korrrren schulpraktische Studien hinzu. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Bereiche untergliedern sich in folgende 
Teilgebiete: 

A Sprachwisscnscmf t 
1 Theorien, M:x1clle, M2thoden 
2 Beschreibungsetcnen der italienischen Sprache 
3 Anv-endungsb2reiche und interdisziplinäre Beschreibungsaspekte 

•4 Historische Aspekte der italienischen Sprache 
5 Rcgional8, soziale und fWl.ktionale Aspekte der italienisch81 

Sprac~ 

B Literaturwissenschaft 
1 Theorien, M::xlellc, M2thcx:len 
2 GattLmgen und Forrren 
3 Italienische Literatur bis etwa 1600 
4 Italienische Literatur ab etwa 1600 bis zur G::gen"Wa.rt 
5 Autoren und 1..erke 

C Fachdidaktik 
1 Theor icn, M::xle llc, t--b thoden 
2 Curriculum Italien"isch 
3 Lehr- und wmprozessc: Sprache im Italienischunterricht 
4 Lehr- und Lernprozesse: Literatur im Italienischunterricht 
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( 3) I::inc LclirvcrunslaltLmg kann n12hrercn Teilgebieten und ßereichcn 
zugeordnet v.erdcn. Die Zuordnung der einzelnen Lehrveranstaltungen 
wird jeVRils in den Sc'.rrester.J.nkündigungcn b2kanntgerracht. Für den 
Nachv.cis des ordnungsgerr.äßc'-n Studiums und für den En.erb von Leistungs­
nacl1v-eisen kann eine Lehrveranstaltung nur einrTBl angerechnet i,..erdcn. 

( 4) Im Rahnen des Nachweises des ordnungsgerräßen Studiums sind Studien 
in je 3 Teilgebieten der Bereiche A und B nachZU\<Risen, ferner 
Studien in einem Teilgebiet des Bereichs C sowie Studien in den 
Bereichen D und E. 
Die Landeskunde ist in der Regel in die Veranstaltunqen der Bereiche 
A-D integriert. 
Die fachdidaktiJ\ kann in die Veranstaltungen der Bereiche A, B und E 
intcqricrt werden. 

§ 7 Urnfo.ng der Stuc11cnbert0iche 

Dje gcnzmntcn Ek:n;ichc sind \·Öru:end des gesamten Studürns lxi der Auswahl 
clcr LL'hrvcransld l tunc_Jcm folgendenraßcn zu berLicksichtigcn: 

( 1) Das GrlU1dstudiLm1 wnfaßt etwa 38 SlvS. Davon sind im sprachwissenschaft­
lichen 7-9 und im Literaturwissenschaftlichen Bereich 7-9 (insgesamt 
16 S\•lS , in der Sprachpraxis 20 SWS o:)J. iqa tor isch . 

(2) Das llauptstudium umfaßt etwa 30 SWS. Davon sind im sprach- und litera­
turwissenscha.ftlichen sowie im fachdidak.tischen und landeskundlichen 
Bereich insgesamt 14 SWS obligatorisch (im Bereich der Sprach- und 
Literatu.nvisscnschaft mindestens je 4). In der Sprachpraxis sind 4 SWS 
obligo.torisch. llinzu korrrren mindestens 12 SWS in freier Wahl. 

§ 8 Aufbau des Studiums 

D:;r Studiengang Italienisch (Sekundarstufe II) gliedert sich in ein Grund­
studjum (von in der Hegel 4 Scrrestem Dauer) und in ein Hauptstudium. 

( 1) Grundstudium 

Das Grundstudium soll die grundlegenden Inhalte und M2thoden des 
Italienischstudiums für das Lehramt in der .SCJ-.."Undarstufe II ver­
mitteln. In den einzelnen Bereichen wir:l unterschieden nach Pflicht­
veranstaltungen (26 SIYS), Wahlpflichtveranstaltungen (10 SIYS) und 
Wahlwranstaltungen (2 SWS) (Vgl. § 10) . 

Die Serrcsterwcchenstunden verteilen sich folgendermaßen auf die 
einzelnen Studicnl:X2reiche: 

- 1 5 -
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Im Studienbereich Sprachwissenschaft sind die "Einführung in das 
Studium der rom:rnischcn Sprachwissenschaft" ( 2 SWS) sowie "Italie­
nisch des Mittelalters" (sprachwissenschaftlicher Anteil) mit 

1 sws Pflichtveranstaltungen. Die v.eiteren 4-6 SWS, davon 
mindestens 1 Proseminar mit Leistungsnachv.eis (2 SWS) und mindestens 
1 Vorlesung (2 SWS) sind Wahlpflichtveranstaltungen. Der Student 
soll außerdem einen Schv.erpunkt entv.eder in Literaturwissenschaft 
oder in Sprachwissenschaft bilden. Wird der Schv.erpunkt in Sprach-
wisscnscmft gebildet, ist ein i.-.eiteres Proseminar mit Teilnahrre-
schein (2 SWS) erforderlich (vgl. § 11) . 

Im Studienl:x3reich Literaturwissenschaft sind die "Einführung in 
das Studium <:Er rommischen Literaturwissenschaft" (2 SWS) sowie 
"Italienisch des Mittelalters" ( literaturwissenschaftlicher Anteil) 
mit 1 SWS Pflichtvcranstaltlmgcn. Die v.eiteren 4-6 SWS, da.von min­
destens 1 VorlesLmg (2 SWS) sind Wahlpflichtveranstaltungen. D2r 
Student soll außerdem einen Schv.etTJurlkt entv.eder in Literaturwissen­
schaft oder in Sprachwissenschaft bilden. Wird der Schv.erpunkt in 
Literaturwissenschaft gebildet, ist ein v.eitercs Proseminax mit 
Tei1nahrreschein (2 SWS) erforderlich (vgl. § 11). 

Im Studienbereich Sprachpraxis sind alle Veranst,altungen Pf1icht­
vcranstal tungen. 
Da zu gehören: Intensivkurs (4 Sh!S) 

Gramratica contrastiva (2 SWS) 
Corrprensione ed espressione I 
Corrprensione ed espressione II 
Comprensione ed espressioneIII 
Traduz ione ital iJno-tcde s,:o I 
Traduzione tede sco-ital iano 
2. rom::mische Sprache 

I 

(2 SWS) 
(2 SWS) 
(2 SWS) 
(2 SWS) 
(2 SWS) 
(4 SWS) 

Der Studierende des Studiengangs Italienisch soll - in der Regel 
nach dem Grundstudium - einen zusamrrenhängenden Studienaufenthalt 
von mindestens vier r-bnaten im italienischen Sprachraum durchführen. 
In besonderen Fällen ist eine Aufteilung in einen zv.ei- und einen 
dreinDnatigen Aufenthalt rröglich. 

Im Hauptstudium ist eine Sch'.-.erpunktbildung in der Sprachwissenschaft 
cx1er in der Literaturwissenschaft rröglich. Die llbersetzungskurse ( 4 SWS) 
sind Pflichtveranstaltungen, die Exa:rrenskurse (4 SWS) sowie v.eitere 
8 SWS sind Wahlveranstaltungen, die der Schv.erpunktbildung dienen. 
Diese Veranstaltungen können aus den Bereichen A-E frei gewählt v.erden. 

Alle w=iteren Veranstaltungen fallen in den Bereich der Wahlpflicht 
( 14 SWS) . Die Serresterw::::chenstunden in den Bereichen der Wahlpflicht­
und Pflichtveranstaltungen verteilen sich folgendenraßen: 

- 1 ,-
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Im Studic11lx.:1·cich Spro.chwissenschuft sind mindcstt."'.ns c111 spro.d11·1isscn-­
schaftliches Hauptscmino.r (2 S~vS) und eine sprach\visscnschaflliche Vor­
leslm<J (2 S\vS) zu L:csuchcn. Außerdem sind cnt\«:>dcr im Th:?rcich A (SprLlch­
wisscnschaft) cx3cr im Dcreich ß (Litcralunvisscnscluft} 2 S\'/S (fbupt­
scmiJ1,u- cxlcr Vorlcslu1y) zu besuchen. 

lm StudienLcreich Literaturwissenschaft sind mindestens ein litcratur-
wisscnschaftlichcs Ilauptseminc:ir (2 S\'lS) und eine literu.turwissenschaft­

lichc Vorlcslmq (2 SWS) zu besuchen. Außerdem si:1d enb"2dcr im Bereich 
D (Literaturwissenschaft) oder im Dcreich A (Sprachwis~;cnschaft) 2 S\vS 
(f!auptscrnindr oder Vorlcslm<J) zu besuchen. 

\_: Fetc!Khcl.ü.t Lk (2 :,1·i~) ------------

lm ~;Luc11c11L:cn:ich Pachclidaktlk ist ejnc fachdicbk t ischc 1JeransLJ.ltw10 
:·u b •: .l:c:hcn. lm libr iqcn \·Jirc1 .1uf § 6 l\bs. 1-4 \.'Cllviesen. 

Im Studienl:creich Spruchpraxis smd folgende Vcrunstalturx;cn Pflicht­
veransbltungen: Traduzione ita.liano-tcdesco II (2 S\r/S), traduzione 
tedesco-italiano II (2 SWS) . 

E ~~9~~~~~~S: (2 S\vS) 

Im Studicrll:x:creich L:.tndeskundc ist eine landeshmclliche Veranstaltung zu 
i.:€suchcn. Im Librigen wird auf§ 6 Jlbs. 3-4 verwiesen. 

( 1) In d,1s fachwisscnschaftliche Studium sind schulpraktische Studien im Um-­
fang von 2. SWS cinzul.'Czichcn, die ün Fach Italienisch ooer in einem an-­
deren Studienfach abgeleistet v.erden ki::':nnen. Sie sollen dem Studierenden 
Einblick in den Schulalltag und die Unterrichtswirklichkeit vermitteln. 
Die schulpruktischen Studien im Fach sind während des Hauptstudiums a8-­
zu!cisten (vgl. § Sa der LFD). 

(2) Zur Infonmtion ül:::€r die Organisation der schulpraktischen Studien im 
Fach ItaUcnisch \..Cndet sich der Studierende an das Praktikumsbüro des 
Erziehun(_Jswisscnschaftlichcn Instituts der UniversiUil Oüs::;cldorf. 

( 3) Studierenden, die im Rahnen eines Auslandsaufenthaltes als Frerrdsprachen­
ussistcntcn in einem italicnischsprachigen Land tätig waren, wird diesr~ 
T~itigkeit als schulpraktischcs Studium anerkannt. 

§ 10 Lehrveranstaltungsarten, Vermittlungsfo~n 

( 1) Die u.ngebotcnen lehrvcranstaltLITTgcn sind entv.cr1cr u.ls Pflichtveranstal­
tlmgcn, Wahlpflichtveranstaltungen cx:1cr Wahlveranstaltungen zu 1M?rten. 

- 1 7 -
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PflichtVC'ranstaltlmgcn sind .:illc Lehrvcranstaltw1gen, die nil.ch der 
Prüfungs- cx:ler StudienordnunCJ fi.i.r den erfolqreichcn l\b~xh 1 uG des 
Studiums erforderlich sind Lmd nicht durch andere ersetzt v.crdcn 
können. Wahlpflichtveranstaltungen sind LchrveransL:.i.ltLmgen, die 
der Student nach MaßgLLtc der Prüflmgs- cx:lcr Studienordnung aus e1 -

ner t.estinrntcn Gruppe von Lehrveranstaltungen auszuwählen hat. Wahl­
veranst.altLmgcn können nach Bclieocn frei gewi:i.hlt ~rden. 

( 2) Die Lchrvcra.nstaltLmqen vXc:rdcn i_n folgenden Fonren anqcootcn: 

Vorlesungen tchandeln G=9cnstandsbereiche unter D;irlegunq der 
jc1;ciligen ForschLu1gsluCJC sowie der unterschiedlichen Auffas­
suncicn in der Porschtmg. Sie sol lcn den Studierenden den Zugang 
zLrrn jew:_;iliqcn Gcgcnst.:indsL:x_;reich erschließen LmcJ ihm die ei<Jen­
c;t füx1igc Vcrt icfunq ck-r l\(•Jmtnj ssc enn'.:xJlichen. 

I: i_nf lil 11·1_mgs1.1~r,11 is L11 t\ u1cy;n so l lcn den Studicrcndcn der f\11 f.:1nqs­
scnt''.o tc r litcr:1ttm·1isc~ensch:1ft liehe tmd spr.:ichwisc.A.•nschaftl ichc 
U\-_A_'rbJ ickc und Gnmdkenntnisse vcnnitteln. 

UbLmgcn dienen der Eini.ibur.y i_md E_r-i,.,e i tcrung von praktischen Fer­
tigkc i tcn in dl~n einwlncn Studientcreichcn. 

4. Proseminare (PS) 

Proseminare dienen vornehmlich dem exemplarischen Studium eines 
Teilgebietes des Faches, v.otei die Anv.endung der M2thoden und 
die Einübung in wissenschaftlich:::s Arteiten im Vordergrund stehen. 

Hauptseminare sind Veranstaltungen, die dem forschungsorientier­
ten Lernen dienen. Sie tehandeln Teilgebiete, wissenschaftliche 
und rrethcxliscrc Problerre des Faches und fördern vornehnuich die 
selbstständige Applik.:---ition und den Transfer der in1 Grundstudiwn 
etv.Qrl:enen Fähigkeiten. 

Oterseminare/Kollcquien sind Veranstaltungen für Fortgeschrit­
tene und setzen in der Regel den erfolgreichen Ecsuch eines Haupt­
serrunars voraus. Sie dienen vorwiegend der Diskussion von For­
schungsproblerrcn des Faches. 

7. ~b~lE~~~~~bs;-~~~~Q~~l~~g~~ 

Vgl. § 9 Abs. 1 und 2. 

- 18 -
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( 1) Zum Nc:id1v~is clcs crfolgrc-icl1cn Abschlusses des C'irLmdstucliuIPs 
qemi ß § Sb LPO gc hören : 
Ein ordmmCJsqcrrößcs StudiLun im Urnfang von mindestens 38 51-·IS 
;;owie Jic folgenden LcisLungsnachv.cisc (LN) Lu1c1 Tcilnalurco:;cheil1c 
(TS): 

LN: Prosemin.:u- Sprachwissenschaft 
Proseminar Litcr.::iturwisscnschaft 
Italienisch des Mittelalters 
2. ronunische Sprache 
GrarrmJ.tica contastiva 
Traduzionc italiano-wdesco I 
Traduzione tedesco-ilali.:mo I 
Corrprensionc ed esp+essione III 

TS: Einflihnmg in dus Studilun der ronrnüschcn Litcr.::itillwisscn-­
schaf t (für Studenten des Fachesitalienisch ) 
E inf ührunq in das Stud iurn clct EJrn_,n i sehen Sp1 c1ch\.;isscnsd·1ci f t 
(für SLuc1enlcn des F.::iches ltLil icnisch) 
ProsemLncu- Spt-ach- c:x:1er Litcr~1Lurwisscnschaft 

Die Leistw1gsnu.ch1..eisc v.erdcn aufgnmd von individu12llcn Lei­
stLmgcn ausgestcll t. Tu ilnahm::::scheinc erfordern die regelmäß1_­
ge und aktive 'Ieilnzihm_! an den Lchrver.:mstaltW!gcn. 

(2) Dc-is erfolarcich abqcschlossenc Grundstudium wird vrn;i gcschäfts­
.'.:ü.:1renJcn I_ciw~ C:~s ~L'.l.'Jisc~:en Scrr.inars der ?hilosoohischen 
PC1Y.ul t?t o?r Un.iuersit.'it niissc~ l clnrf hescheilügt. 

§ 12 Hauptstudiur:. Lmd Zulasstmq zur Prüfung 

( 1) Zu den - für die M:.:ldung zur Ersten Staatsprüfw1g - notv.endigen 
Anforderungen des llauptstudiurns gehören: 
Ein ordmmgsgc!T'.:'ißes Studium im Umfang von mindestens 30 SWS sowie 
je ein LeisitLmssnachv.cis ül::::er die crfolqrcidc Teilnal-ine an ei11em 
Hauptseminar aus den Bereichen Literaturwissenschaft, Spruchwissen­
schaft und einem Fachdidaktikseminar. Die Leistungsnuchw::ise werden 

• aufgrund von individuellen Leistungen ausgestellt. Dafür ist die 
Anfertigung einer schriftlichen HCJ.usarbeit erforderlich (vgl. § Sc 
Abs. 2 der LPO) • 

Zusätzlich zu den drei LeistW1gsnachw::isen aus dem Hauptstudium 
sind drei qualifizierte Studicnnach\·.cisc zu erv.erben, und zwar 
einer aus dem Dereich A oder I3 und je einer aus den Gereichen D 
und E. Die qualif iziertcn Studiennachw::ise kämen in allen Lehr­
veranstaltungen des Hauptstudiums (mit Ausnahrre der Vorlesungen) 
aufgrund erfolgreicher Tuilnahrre en.ortcn v.crden (vgl. § 6 Abs. 3 
und 4). 

(2) Die M2ldm1g und Zulassung zur Ersten Staatsprüfung sowie die 
Durchführung der PrüfurnJ fallen in die Zustfuldigkeit des StaCJ.t­
lichen Prüfungsamt.es,· CJ.Uf dessen Inforrrationsschriften verwiesen 
wird. ebenso wird hingewiesen auf clie ncich § 4 2 LPO bestehende 
/vbglichkeit der zusjtzlichen Ouillifikotwn für die Scktmc1rrstufe I. 

- 1 9 - . 
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§ 13 Studienplan 

l\uf der GrundL:iqc dieser Studienordrnmo ist ein Studienplan aufgestellt 
und als Anh::mg :.:u dieser Stuclicno::-d1}w10 l::eigefügt. Er tezeichnet die 
Lehrveranstaltungen und gibt deren Anzahl und Umfang in Serresterv.DChen­
stunden an. Cer Studienplan dient den Studierenden als Enpfehlung für 
einen sachgerechten Aufbau des Studiums. 

§ 14 Studienl:::cru tung 

( 1) Die u.llgcrreine Stud1enl::eratung erfolgt durch die zentrale Beratungs­
stelle der Universität. 

(2) Die fachspezifische Studienl::eratung erfolgt durch die Lehrenden des 
Rorranischcn Scminurs in ihren Sprechstunden. Sie terät die Studi_e­
rcnd...::n jns~sonderc in Fragen der Studiengestaltung, der Studien-­
Lcchnikcn und der Wahl der Schv,erptmkte des Studiengangs. Ihre In­
onspn1chnahne wird o.llen Studierenden empfohlc:n. 

§ 1 S lnkraf t treten, Vcröf fentl ichung_,_ \J(.°? l tw1gst--ere ich 

Diese Studienordmmg tritt am 'I'ag nach ihrer Veröffentlichunq in den 
111\mtlichcn Beko.nntrrachungen der Universität Düsseldorf" in K;·aft. 
Gleichzeitig tritt die schulstufenl::ezogene Studienordnunq - Ital.ientisch -
vom lo.12.1976 außer Kraft. 

Die Studienordnung gilt für alle Studierenden, die ihr Studium ab dem 
Serrester zmfgenormen haben, das auf die Veröffentlichung folgt. 

Ausgef~rtigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrats der Philosophischen 
Fakultat vom 2.12.1986 und vorn 5.5.1987 und des Senats der Universität 
Düsseldorf vom 19.5.1987 sowie meiner Genehmigung vom 9.6.1987, 
Az.: D 1 14-o7-o2-14. 

Düsseldorf, den 9.6.1987 

- 2o -

(Universitätsprofessor Dr. Gert Kaiser) 
- Rektor -
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Studienordnung 

für den Studiengang Spanisch 

an der Universität Düsseldorf 

mit dem Abschluß 

Erste Staatsprüfung für das Lehramt 

für die Sekundarstufe II 

Vom 9 . 6 . 1 98 7 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 85 Abs. 1 des Gesetzes ~r die 

wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-V€stfalen (WissHG) 

vom 20. November 1979 (GV.NW. S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 17. ~zember 1985 (GV.NW. S. 765), hat die Univt~rsität Düsseldorf 

die folgende Studienordnung erlassen: 

Inhalts~rsicht 

§ Geltungsbereich 

§ 2 Qualifikation 

§ 3 Studienbeginn 

§ 4 Regelstudienzeit, Regelstudiendauer und Umfang des Studiums 

§ 5 Ziel des Studiums 

§ 6 Inhalte des Studiums 

§ 7 Umfang der Studienl::ereiche 

§ 8 Aufbau des Studiums 

§ 9 Schulpraktische Studien 

§ 10 Lehrveranstaltungsarten, Vermittlungsforrren 

§ 11 Abschluß des Grundstudiums 

§ 12 Hauptstudium und Zulassung zur Prüftmg 

§ 13 Studienplan 

§ 14 Studienl:::.eratung 

§ 15 Inkrafttreten, Veröffentlichung, Geltungstereich 

Anhang: Studienplan 
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§ 1 Geltungsbereich 

Diese Studienordnung regelt - auf der Grundlage des Gesetzes über die 
Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen (Iehrerausbildungs­
gesetz - LABG) in der Fassung der Bekanntrrachung vom 28. August 1979 
(GV.NW. S. 586), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 1984 
(GV.NW. S. 370), und der Ordnung der Ersten Staatsprüfungen für Lehr­
ämter an Schulen (Lehramtsprüfungsordnung - LPO) in der Fassung der Be­
kanntrrB.chung vom 18. Novemter 1985 (GV.NW. S. 777), geändert am 20. ,Juni 
1986 (GV.NW. S. 529) - das Studium im Fach Spanisch für das Lehramt 
der Sekundarstufe II an der Universität Düsseldorf mit dem Abschluß 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekundarstufe II. 

§ 2 Qualifikation 

(1) Die Qualifikation für das Studium wird durch ein Zeugnis der 
Hochschulreife (allgerreine Hochschulreife oder einschlägig fach­
gebundene Hochscfailreife) nachgewiesen. 

(2) Darüber hinaus v.erden Lateinkenntnisse genüß den Best.irm1Ungen 
der LPO vorausgesetzt. Sie i,..erden als Latinum enti,..eder durch 
das Zeugnis der Hochschulreife oder durch das Zeugnis über 
eine EJ::\..eiterungsprüfung zum Abiturzeugnis gemäß der Ordnung des 
kUltusministeriurns vom 2. April 1985 (GABLNW. S. 287) nachgewiesen. 
Die Lateinkenntrüsse müssen bis zum Beginn des Hauptstudiums nach­
gewiesen v.erden. Daneben sind Kenntnisse in einer zweiten rorranischen 
Sprache erforderlich, die bis zum Beginn des Hauptstudiums zu 
erv.erben sind (vgl. § 11). 

§ 3 Studienbeginn 

Das Studium kann in einem Winterserrester oder in einem Somrerserrester 
aufgenormen werden . 

• 
§ 4 Regelstudienzeit, Reg~:üstudien~uer und Umfang des Stu_d~ums 

( 1) Die Regelstudienzeit wnfaßt e.ir\e Regelstudiendauer von 8 Serrestern 
und die Prüfungszeit gemäß den Bestirrrnunge.n der LPO (§ 36 Abs.5 LPC>). 

(2) D3r Studiengang im Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlbereich beträgt 
etwa 68 Semsterv.cchenstunden (SWS); davon entfallen a1Jf den Pflicht­
und Wahlpflichtbereich 54 SWS. Hinzu komrre.n 2 SWS fUr sc;hulpraktische 
Studien, falls sie im Fach Spanisch absolviert i,..erden. 
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§ 5 Ziel des Studiums 

Ausbildungsziel des Studiengangs Sp:misch (Sekundarstufe II) ist 
die Erste Staatsprüfung für das Lehramt der Sekundarstufe II. Gemäß 
§ 3 Abs. 2 LPO soll durch die Erste Staatsprüfung festgestellt v.Brden, 
ob der Kandidat die fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Kennt­
nisse besitzt, deren er !Jedarf, um als Lehrer an öffentlichen Schulen 
cbn Unterricht ordnungsgemäß zu erteilen. 

§ 6 Inhalte des Studiurn.s 

( 1) Das Studium des Studiengangs Spanisch (Sekundarstufe II) 
gliedert sich in folgende Bereiche: 

A Sprachwissenschaft 
B Literaturwissenschaft 
C Fachdidaktik 
D Sprachpraxis 
E Landeskunde 

Außerdem kormen schulpraktische Studien hinzu. 

(2) Die in Absatz genannten Bereiche untergliedern sich iri folgende 
Tu ilqcl>icll' ~ 

A Sprachwissenschaft 
1 Theorien, M:X!elle, M:!thoden 
2 Beschreibungsebenen der spanischen Sprache . 
3 Am...endungsbereiche und interdisziplinäre Beschreibungsaspekte 
4 Historische Aspekte der SFanischen Sprache 
5 Regionale, soziale und funktionale Aspekte der spanischen Sprache 

B Literaturwissenschaft 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Theorien, M:X!elle, M;~thoden 
Gattungen und Fonren 
Spanische Literatur bis etwa 1600 
Spanische Literatur von etwa 1600 bis zur Gegenwart 
Literaturen Spanisch-Arrerikas 
Autoren und ~rke 

C Fachdidaktik 
1 
2 
3 
4 

'Ih2orien, !vbdelle, M2thoden 
Curriculum Spanisch 
Lehr- und Lernprozesse: Sprache im Spanischunterricht 
Lehr- und Lernprozesse: Literatur im Spanischlll1terricht 

(3) Eine Lehrveranstalttmg kann rrehreren Teilgebieten tmd Bereichen 
zugeordnet 1M2rden. Die Zuordnung der einzelnen Lehrveranstaltungen 
wird jey.,eils in den Serrest.erankündigungen bekanntgerracht. Für den 
Nachv.eis des ordnungsgemäßen Studiums tmd für den Erwerb von Leistungs­
nachv.eisen kann eine Lehrveranstaltung nur einrral angerechnet W3rden. 
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( 4) Im Rahnen des Nachv.eises des ordnungsgemäßen Studiums sind Studien 
in je 3 Teilgebieten der Bereich:~ A und B nachzuv.eisen, ferner 
Studien im einem Teilgebiet des Bereichs C sowie Studien in den 
Bereichen D und E. 
Die Landeskunde ist in der Regel in die Veranstaltungen de:c Be­
reiche A-D integriert. 
Die Fachdidaktik kann in die Veranstaltungen der Bereiche A, B und 
E integriert lt.'E;rden. 

§ 7 Umfang der Studienbereiche 

Die genannten Bereiche sind während des gesamten Studiums bei der Auswahl 
der Lehrveranstaltungen folgendermaßen zu berücksichtigen: 

( 1) Das Grundstudium umfaßt etwa 38 SWS. Davon sind im sprachwissenschaft­
lichen 7-9 und im literaturwissenschaftlichen Bereich 7- 9 (insgesamt 
16 SWS), in der Sprachpraxis 20 SWS obligatorisch. 

(2) Das Hauptstudium umfaßt etwa 30 SWS. Davon sind im sprach- und litera­
turwissenschaftlichen sowie im fachdidaktischen und landeskundlichen 
Bereich insgesamt 14 SWS obligatorisch (im Bereich der Sprach- und 
Literaturwissenschaft mindestens je 4) . In der Sprachpraxis sind 4 SWS 
obligatorisch. Hinzu korrrren mindestens 12 SWS in freier Wahl. 

§ 8 Aufbau des Studiums 

D3r Studiengang Spanisch (Sekundarstufe II) gliedert sich in e.in Grundstudium 
(von in der Regel 4 Senestem Dauer) und in e.in Hauptstudimn. 

( 1) Grundstudium 

Das Grundstudium soll die grundlegenden Inhalte und ~thoden des 
Spanischstudiums für das Lehramt in der Sekundarstufe II vermitteln. 
In den einzelnen Bereichen wird unterschieden nach Pflichtveranstal­
tungen (26 SWS), Wahlpflichtveranstaltungen ( 10 SWS) und Wahl veran~· 
staltungen (2 SWS) (vgl. § 10). 

Die SerresteThDCrenstunden verteilen sich folgendenm.ßen auf die 
einzelnen Studienbereiche: 

Im Studienbereich Sprachwissenschaft sind d.ie "Einführung in das 
Studium der ro1mnischen Sprachwj_ssenschaft" (2 SWS) sowie "Spanisch 
des Mittelalters" (sprachwissenschaftlicher Anteil) mit 
SWS Pflichtw..ranstaltungen. Die 1.1.Biteren 4~6 SWS, davon mindestens 
1 Proseminar mit Leistungsnachv.eis (2 SWS) und mindestens 1 Vorlesung 
(2 SWS) sind Wahlpflichtveranstaltungen. I:er Student soll außerdem 
8inen Schv.erpunkt entweder in Literaturwissenschaft oo.er in Sprach-
wissenschaft bilden. Wird der Schv.erpunk.t in Sprachwissenschaft 
gebildet, ist ein v.e.iteres Proseminar mit Teilnahrreschein (2 SWS) 
erforderlich (vgl. § 11). 
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Im Studienbereich Literaturwissenschaft sind die "Einführung in 
das Stuniwn der rom:mischen Literaturwissenschaft" (2 SWS) sowie 
"Spanisch des Mittelalters" (literaturwissenschaftlicher Anteil) 
mit 1 SWS Pflichtveranstaltungen. Die \\eiteren 4-6 SWS, davon 
mindestens 1 Proseminar mit Leistungsnach\\eis (2 SWS) und mindestens 
1 Vorlesung (2 SWS) sind Wahlpflichtveranstaltungen. D:?r Student soll 
außerdem einen Sch~unkt entv..Bder in Literaturwissenschaft oder in 
Sprachwissenschaft bilden. Wird der Schwerpunkt in Literaturwissen­
schaft gebildet, ist ein \\eiteres Proseminar mit Teilnahrreschein 
(2 SWS) erforderlich (vgl. § 11). 

Im Studienl::ereich Sprachpraxis sind alle Veranstaltungen Pflichtver~ 
anstaltungen. 
Dazu gehören: Intensivkurs (4 SWS) 

Gram§.tica contrastiva (2 SWS) 
Corrprensi6n y expresi6n I ( 2 SWS) 
Cornprensi6n y expresi6n II (2 SWS) 

. Corrprensi6n y expresi6nIII (2 SWS) 
Traduccion alenan-espanol r (2 SWS) 
l.ltersetzung Spanisch-Deutsch I ( 2 SWS) 
2. ronunisc~e Sprache ( 4 SWS) 

( 2) Auslandsaufenc.hal t 

Cer Studierende des Studiengangs Spanisch soll - in der Regel 
nach dem Grundstudiwn - einen zusamrrenhängenden Studienaufenthalt 
von mindestens vier l'bnaten im spanischen Sprachraum durchführen. 
In besonderen Fällen ist eine Aufteilung in einen zv.ei- und einen 
dreilronatigen Aufenthalt rröglich. 

Im Hauptstudiwn ist eine Sch\\erpunktbildung in der Sprachwissenschaft 
cder in der Literaturwissenschaft m::g1ich. Die UbersetZW1gskurse (4 SWS) 
sjnd Pflichtveranstaltungen, die E:xarrenskurse (4 SWS) sowie \\eitere 
8 SWS sind Wahl veranstal ttmgen, die der Sch\\erpunktbildung dienen. 
Diese VE:..ranstaltungen können aus den Bereichen A-E frei gewählt werden. 

Alle \o.eiteren Veranstaltungen fallen in c!en Bereich der Wahlpflicht 
( 14 SWS) . Die Senestervx:x::henst:unden in den Bereichen der wahlpflicht··­
und Pflichtveranstaltungen verteilen sich folgenderrraßen: 

Im Studienbereich Sprachwissenschaft sind mindestens ein sprachwissen·~ 
schaftliches Hauptseminar (2 SWS) und eine Gprachwissenschaftliche Vor­
lesung (2 SWS) zu tesuchen. Außerdem sind ent\\eder im Bereich A (Sprach­
wissenschaft) oder im Bereich B (Literaturwissenschaft) 2 SWS (Haupt'"· 
seminar oder Vorlesung) zu l::€suchen. 
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B !:i!:~:r;:~!:~i§0.:;!2~b~!: ( 4-6 SWS) 

Im Studienbereich Literaturwissenschaft sind mindestens ein literatur­
wissenschaftliches Hauptseminar (2 SWS) und eine literaturwissenschaft­
liche Vorlesung (2 SWS) zu besuchen. Außerdem sind entv.eder im Bereich 
B (Literaturwissenschaft) oder im Bereich A (Sprachwissenschaft) 2 SWS 
(Hauptseminar oder Vorlesung) zu besuchen. 

Im Studienbereich Fachdidaktik ist eine landeskundliche Veranstaltung 
zu besuchen. Im übrigen wird auf § 6 Abs. 3--4 verwiesen. 

Im Studienbereich Sprachpraxis sind folgende Veranstaltungen Pflicht·­
veranstaltungen: Traducci6n alerrB.n-espaflol II (2 SWS) , Lltersetzung 
Spanisch- Deutsch II {2 SWS) . 

Im Studienbereich Landeskunde ist eü1e landeskundliche Veranstaltung 
zu besuchen. Im übrigen wird auf § 6 Abs. 3-4 ·verwiesen. 

§ 9 Schulpraktische Studien 

( 1) In das fachwissenschaftliche Studium sind schulpraktische Studien 
im Umfang von 2 SWS einzubeziehen, die im Fach Spanisch oder in 
einem anderen Studienfach abgeleistet werden kämen. Sie sollen dem 
Studierenden Einblick in den Schulalltag und die Unterrichtswirklich­
keit vermitteln. Die schulpraktischen Studien im Fach sind während 
des Hauptstudiums abzuleisten (vgl. § Sa der LPO). 

(2) Zur Infornution über die Organisation der schulpraktischen Studien 
im.Fach Spanisch v.endet sich der Studierende an das Praktikums­
büro des Erziehungswissenschaftlichen Instituts der Universität 
Düsseldorf . 

• (3) Studierenden, die im Rahrren eines Auslandsaufenthaltes aJ.s Frenrlsprachen­
assistenten in einem spanischsprachigen Land tätig waren, wird 
diese Tätigkeit als schulpraktisches Studium anerkannt. 

§ 10 Lehrveranstaltungsarten, Vemittlungsformen 

( 1) Die angel::x:itenen Lehrveranstaltungen sind entv.eder als Pflichtver­
anstaltw1gen, Wahlpflichtreranstaltungen oder Wahl'IJeranstaltungen 
zu v.erten. 
Pflichtveranstaltungen sind aJ_le Lehrveranstaltungen~ die nach der 
Prüfungs- oder Studienordnung für den erfolgreichen Abschluß de.s 
Studiums erforderlich sind und nicht durch andere ersetzt v.erden 
kämen. Wahlpflichtveranstaltungen sind Lehrveranstaltungen, die 
der Student nach Mci.ßgabe der Prüfungs- oder Studienordnung aus 
einer bestimnten Grupp:= von Lehrveranstz,.ltungen auszuwählen hat. 
Wahlveranstaltungen kämen nach Belieben frei gewählt werden. 

(2) Die Lehrveranstaltungen v.erden in folgenden Forrren angeboten: 
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1. Y2~!~~g~Q (V) 

Vorlesungen behandeln Gegenstand~reiche unter Darlegung der 
jev..eiligen Forschungslage sowie der unterschiedlichen Auffas­
sungen in der Forschung. Sie sollen den Studierenden den Zugang 
zwn jev..eiligen Gegenstand~reich erschließen und ihm die eigen­
ständige Vertiefung der Kenntnisse enreglichen. 

Einführungsveranstaltungen sollen den Studierenden der Anfangs­
serrester literaturwissenschaftliche und sprachwissenschaftliche 
Ul::Brblicke und Grundkenntnisse vermitteln. 

3. ~~g~Q (0) 

Ubungen dienen der Einübung und En.eiterung von praktischen Fer­
tigkeiten in den einzelnen Studienbereichen. 

4. ProSE!minare (PS) 

• 

Proseminare dienen vornehmlich dem exemplarischen Studium eines 
Teilgebietes des Faches„ wobei die Anv.endung der a3thoden und die 
Einübung in wissenschaftliches Arbeiten jm Vordergrund stehen. 

HauptSE!minare sind Veranstaltungen, die dem forschungsorientierten 
Lernen dienen. Sie behandeln Teilgebiete, wissenschaftliche und 
rrethodische Probl~ des Faches und fördern vornehmlich die selbst­
ständige Applikation tmd den Transfer der im Grundstudium eTuDrbenen 
Fähigkeiten. 

d:::€r~are/Kolloquien sind Veranstaltungen für Fortgeschrittene 
und setzen in der Regel den erfolgreichen Besuch eines HauptSE!minars 
voraus. Sie dienen vorwiegend der Diskussion von Forschungsproblenen 
des Faches . 

7. ~!Jul2~~~!~~-Y~I~§§1.t~~!2 

Vgl. § 9 Abs. 1 und 2. 

§ 11 Abschluß des Grundstudiums 

' ( 1) Zum Nachv..eis des erfolgreichen Abschlusses des Grundstudiwns genäß 
§ Sb LPO gehören: 
Ein ordnungsgerraßes Studium im Umfang von mindestens 38 SWS sowie 
die folgenden Leist:ungsnachv..eise (LN) und Teilnahrrescheine (TS) : 

LN: Proseminar Sprachwissenschaft 
Proseminar Literatui-wissenschaft 
Spanisch des Mittelalters 
2. rorranische Sprache 

- 2 7 -



- 2 7 -

Gra..rrBtica contrastiva 
Traducci6n alenan-espailol I 
Übersetzung Spanisch-D2utsch I 
Corrprensi6n y expresi6n III 

TS Einführung in das Studium der rorranischen Literaturwissenschaft 
(für Studenten des Faches Spanisch) 
Einführung in das Studium der rorranischen Sprachwissenschaft 
(für Studenten des Faches Spanisch) 
Prosemll1ar Sprach- oder Literaturwissenschaft 

Die Leistungsnachweise werden aufgrund von individuellen Leistungen 
ausgestellt. Teilnahrrescheine erfordern die regelmäßige und aktive 
Teilnahrre an den Lehrveranstaltungen. 

(2) Das erfolgreich abgeschlossene Grundstudium wird wm geschäfts­
führenden Leiter des Rorranischen Seminars der Philosophischen 
Fakultät der Universität Düsseldorf bescheinigt. 

§ 12 Hauptstudium und Zulassung zur Prüfung 

( 1) Zu den-für die M2ldung zur Ersten Staatsprüfung - not:vRndigen 
Anforderungen des Hauptstudiums gehören: 
Ein ordmmgsgemäßes Studium im Umfang von mindestens 30 SWS sowie 
je ein LeistLmgsnachv.ei.s über die erfolgreiche Teilnahrre an einem 
Hauptseminar aus den Bereichen Literaturwissenschaft, Sprachwissen­
schaft und einem Fachdidaktikseminar. Die Leistungsnachv.eise \...erden 
aufgrund von individuellen Leistungen ausgestellt. Dafür ist die 
Anfertigung einer schriftlichen Hausarbeit erforderlich (vgl. § 
Abs. 2 der LPO). · 

Zusätzlich zu den drei Leistungsnachweisen aus dem Hauptstudium 
sind drei qualifizierte Studiennachv..eise zu erwerber1; und zwar 
eine~ aus dem Bereich A oder B und je einer aus den Bereichen D 
und E. Die qualifizierten Studiennachv.eise können in allen Lehr·­
veranstaltungen des Hauptstudiums (mit Ausnahrre dk'r VorleSlmgenl 
aufgrun~ erfolgreicher Teilnahne erworten v.erden (vgl, § 6 Abs, ] 
und 4). 

(2) Die M2ldung und Zulassung zur Ersten Staatsprüfung sowie die 
Durchführung der Prüfung fallen in die ZuständigkeJt des Staat~ 
liehen Prüfungsamtes, auf dessen InforTIBtionsschrif ten verwiesen 
wird. 

§ 13 Studienplan 

Auf der Grundlage dieser Sb.ldienordnung ist ein Studienplan aufgestellt 
und als Anhang zu dieser Studienordnung beigefügt. Er bezeichnet die 
Lehrveranstaltungen W1d gibt deren Anzahl tmd Umfang in Serresterwochen­
stunden an. Der Studienplan dient den Studierenden als Empfehlung für 
einen sachgerechten Aufbau des Studiums. 
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§ 14 Studienteratung 

( 1) Die allgerreine Studienberatung erfolgt durch die zentrale Beratungs­
stelle der Universität. 

(2) Die fachs-p2zifische Studienteratung erfolgt durch die Lehrenden des 
Ro1TBI1ischen Seminars in ihren Sprechstunden. Sie berät die Studie­
renden insbesondere in Fragen der Studiengestaltung, der Studien­
techniken und der Wahl der Sch,,.;erpunkte des Studiengangs. illre In­
anspruchnahrre wird allen Studierenden errpf ohlen. 

§ 15 Inkrafttreten, Veröffentlichung, Geltungsbereich 

Diese Studienordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den 
"Amtlichen Bekanntrrachungen der Universität Düsseldorf" in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die schulstufentezcgene Studienordnung - Spanisch -
vom 1o. 12.1976 außer Kraft. 

Die Studienordnung gilt für alle Studierenden, die ihr Studium ab dem 
Serrestcr aufgenornrren haben, das auf die Veröffentlichung folgt. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrats der Philosophischen 
Fakultät vom 2.12.1986 und vom 5.5.1987 und des Senats der Universität 
Düsseldorf vom 19.5. 1987 sowie meiner Genehmigung vom 9.6.1987, 
Az.: D 1 14-o7-o2-14. 

'Düsseldorf, den 9.6.1987 

(l~iversitätsprofessor Dr. Gert Kaiser) 
- Rektor -


